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Technische Grundlagen 
BVG
Technische Grundlagen als zentrales 
Element für die Vorsorgeeinrichtungen

Gerold Betschart* / Jacopo Mandozzi** 1

Technische Grundlagen fassen die Sterbewahrschein
lichkeiten als zentrale Grössen und weitere Wahr
scheinlichkeiten – wie beispielsweise, invalid zu wer
den  – samt daraus abgeleiteten Grössen zusammen. 
Für die berufliche Vorsorge in der Schweiz werden die 
technischen Grundlagen VZ (Datenbasis öffentlich
rechtliche Pensionskassen) von der Pensionskasse 
Stadt Zürich und die technischen Grundlagen BVG 
(Datenbasis mehrheitlich privatrechtliche Pensions
kassen) von der Aon Schweiz AG und der Libera AG 

1 * PhD, Pensionskassen-Experte SKPE bei der Libera AG.
 ** Dr. sc. ETH, Pensionskassen-Experte SKPE bei der Libera AG.

publiziert. Vorsorgeeinrichtungen verwenden diese 
Grundlagen für die Bilanzierung ihrer Vorsorgever
pflichtungen sowie für die Festlegung der Leistungen 
und der Finanzierung.

Technische Grundlagen BVG 2015

Für die im Dezember 2015 veröffentlichten techni
schen Grundlagen BVG 2015 wurden die Daten der 
fünf Jahre 2010 bis 2014 von 15 mehrheitlich privat
rechtlich organisierten Pensionskassen ausgewertet. 
Als Resultat dieser Auswertungen wurden die rohen 
Grundwahrscheinlichkeiten ermittelt und auf diese ein 
mathematisches Ausgleichsverfahren angewandt, da 
die Datenbasis je nach Beobachtungsgrösse und beob
achtetem Alter unterschiedlich umfangreich ist. Tabel
le 1 zeigt die so erhaltenen ausgeglichenen Grundwahr
scheinlichkeiten der technischen Grundlagen BVG am 
Beispiel eines 40jährigen Mannes.

Grundzahl Messgrösse Wert für Mann im Alter x = 40

qx / qwx Gesamtsterblichkeit / Sterblichkeit eines Witwers 0,06% / 0,06%

*qax / qix Sterblichkeit eines aktiven Versicherten / Invaliden 0,05% / 0,83%

*ix Invalidisierungswahrscheinlichkeit 0,12%

wx / yx
Wahrscheinlichkeit, beim Tod verheiratet zu sein /  
Durchschnittsalter der Witwe beim Tod des Ehegatten

47,0% / 38,7

kx / zx
Durchschnittliche Anzahl / durchschnittliches Alter der Kinder 
mit Anspruch auf Waisenrente beim Tod der versicherten Person

0,86 / 9,2

PWEFx Durchschnittlicher individueller WEFVorbezug 66,4%

PSDGx
Durchschnittliche individuelle Kapitalauszahlung  
infolge Scheidung

30,6%

O x Austrittswahrscheinlichkeit 7,0%

Tabelle 1
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Aus den tabellierten Sterblichkeiten lassen sich weitere 
fundamentale Grössen wie etwa die Lebenserwartung in 

Abhängigkeit vom Alter und Status einer Person (aktiv 
Versicherter, Invalider, Altersrentner, Witwer) ableiten.

Demografen gehen davon aus, dass die Lebenserwar
tung in der Schweiz auch in Zukunft weiter zunehmen 
wird. Mithilfe eines mathematischen Modells für die 
zukünftige Sterblichkeitsentwicklung lassen sich aus 
den beobachteten Sterblichkeiten der BVG 2015 so
genannte Generationentafeln erstellen. Bei diesen ist 
die künftige Zunahme der Lebenserwartung eingerech
net. Die BVG 2015 verwenden dabei dasselbe Modell, 
welches das Bundesamt für Statistik seinen Prognosen 
für die Entwicklung der AHV («mittleres Szenario») 
zugrunde legt.

Aktuelle technische Grundlagen

Technische Grundlagen sind für die berufliche Vorsor
ge von grundlegender Bedeutung und werden deshalb 
in der Schweiz alle fünf Jahre aktualisiert. Die aktuali
sierten technischen Grundlagen BVG 2020 werden im 
Dezember 2020 publiziert. Damit stehen den Vorsorge
einrichtungen stets statistische Erhebungen und Aus
wertungen zur Verfügung, die die jüngste Entwicklung 
der Lebenserwartung und der Invalidisierungsraten 
abbilden.

Verbleibende Lebenserwartung Männer

Lebenserwartung nach BVG 2015 (Männer) und Veränderung gegenüber BVG 2010; Quelle: Libera AG.
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